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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Hilfsvor- 
richtung  zum  Begehen  von  bzw.  zum  Arbeiten  in  geneig- 
tem  Gelände,  (siehe  z.  B.  WO-A-9  31  4  293)  gemäß  dem  s 
Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 
[0002]  Das  Gehen  in  steilem  Gelände,  insbesondere 
in  solchem  mit  50%  Neigung  und  darüber,  vor  allem 
aber  das  Arbeiten  in  solchem  Gelände,  sei  dies  über 
oder  unter  Wasser,  ist  beschwerlich  und  stark  ermü-  10 
dend.  Die  begrenzte  Anpassungsfähigkeit  namentlich 
der  Fussgelenke  behindert  das  Gehen  und  Stehen.  Be- 
sonders  wenn  Lasten  getragen  oder  im  Stillstand  Werk- 
zeuge  gehandhabt  werden  müssen,  beispielsweise 
zum  Bearbeiten  von  Boden  und  Pflanzen  oder  bei  Bau-  15 
arbeiten,  muss  jeweils  ein  wesentlicher  Teil  der  aufge- 
wendeten  Kraft  für  den  Erhalt  der  Körperbalance  aufge- 
wendet  werden,  und  trotzdem  lassen  sich  Stürze  oder 
ein  Abgleiten  hangabwärts  oft  nicht  vermeiden.  Diese 
Schwierigkeiten  können  sich  bei  rutschigem,  z.B.  nas-  20 
sem,  oder  sonstwie  glattem  Boden  soweit  steigern, 
dass  gewisse  Arbeiten  sehr  gefährlich  werden  oder 
ohne  Hilfsmittel  gar  nicht  mehr  durchgeführt  werden 
können. 
[0003]  Seit  Urzeiten  behilft  sich  der  Mensch  deshalb  25 
durch  Geländestufung,  vornehmlich  durch  Anlage  von 
Geländeterrassen,  die  ihm  die  Bearbeitung  solcher  Ge- 
lände  erleichtern,  indem  sie  ihm  eine  angenähert  ebene 
Standfläche  bieten.  Aber  solche  Abstufungen  sind  stets 
als  ortsgebundene  Installation  ausgeführt.  Das  gilt  auch  30 
für  ein  bekanntes  Dachbegehungssystem,  das  aus  ein- 
zelnen,  an  einer  Rückplatte  befestigten  Steigtritten  be- 
steht,  die  über  diese  Rückplatte  fest  an  der  Dachunter- 
konstruktion  befestigt  sind.  Wo  solche  Abstufungen 
nicht  vorhanden  sind  behalf  man  sich  bisher  mit  der  Er-  35 
Stellung  von  Trittlöchern  im  Gelände  oder  aber,  als  mo- 
bile  Hilfsmittel,  mit  Leitern,  allenfalls  auch  mit  mobilen 
Treppen.  Der  Transport  solcher  Hilfsmittel  zum  Ort  ihres 
Gebrauchs  ist  aber  wegen  ihres  Gewichts  und  ihrer 
Sperrigkeit  mühselig,  So  dass  recht  oft  aus  Trägheit  auf  40 
deren  Einsatz  verzichtet  wird.  Auch  die  Kosten  solcher 
Hilfsmittel  sind  nicht  unerheblich. 
[0004]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  des- 
halb  die  Schaffung  einer  Hilfsvorrichtung,  welche  leicht 
transportierbar,  von  geringem  Gewicht  und  leicht  ver-  45 
setzbar  ist,  und  die  von  jedermann  ohne  besondere 
Hilfsmittel  oder  Kenntnisse  einfach  und  nach  Bedarf  am 
gewünschtem  Ort  zum  Ausführen  von  Arbeiten  in  ge- 
neigtem  Gelände  von  Gärten,  Wiesen,  Parkanlagen, 
Rebbergen,  Zuchtpflanzungen,  Wildgehegen,  Wäldern  so 
usw.  gesetzt  werden  kann. 
[0005]  Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Hilfsvorrich- 
tung  mit  den  Merkmalen  des  Kennzeichens  des  An- 
spruchs  1  gelöst. 
[0006]  Damit  steht  dem  Benützer  ein  Mittel  zur  Verfü-  55 
gung,  das  er  ohne  besondere  Anstrengung  mit  sich  tra- 
gen  und  an  einer  beliebigen  Stelle  des  Geländes  setzen 
kann,  um  sich  an  dieser  Stelle  einen  angenähert  waag- 

rechten  Tritt  zu  schaffen,  auf  welchem  er  sicher  und  er- 
müdungsfrei  stehen  und  arbeiten  kann  und  das  er  auch 
wieder  versetzen  oder  entfernen  kann. 
[0007]  Vorteilhafte  Weiterbildungen  gemäss  den  ab- 
hängigen  Ansprüchen  2,  3,  5  und  6  verbessern  das 
Festkrallen  der  Hilfsvorrichtung  in  unterschiedlichem 
Gelände,  z.  B.  hartem  oder  weichem  Boden. 
[0008]  Die  Ausbildung  gemäss  Anspruch  4  ermög- 
licht  eine  Anpassung  der  Vorrichtung  an  Gelände  ver- 
schiedener  Steilheit. 
[0009]  Nachfolgend  werden  anhand  der  Zeichnung 
Ausführungsbeispiele  des  Erfindungsgegenstandes 
beschrieben  und  einige  Anwendungsmöglichkeiten  er- 
läutert.  In  der  Zeichnung  zeigt: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemässe  Hilfsvorrichtung  in 
perspektivischer  Ansicht; 

Fig.  2  eine  Frontansicht  einer  Variante  der  Hilfsvor- 
richtung  gemäss  Fig.  1; 

Fig.  3  eine  Ansicht  der  Hilfsvorrichtung  der  Fig.  2 
von  der  Seite  her  gesehen,  mit  Andeutung  der 
Möglichkeit  der  Verkettung  mehrerer  solcher 
Hilfsvorrichtungen, 

Fig.  4  eine  perspektivische  Ansicht  einer  weiteren 
Ausführungsform  der  Hilfsvorrichtung  nach 
der  Erfindung,  und 

Fig.  5  eine  Vorderansicht  einer  stapelbaren  Ausfüh- 
rung  des  Ausführungsbeispiels  nach  Fig.  4 

[0010]  Aus  der  perspektivischen  Ansicht  der  Fig.  1  ist 
die  Ausbildung  einer  erfindungsgemässen  Hilfsvorrich- 
tung  ersichtlich.  Sie  ist  allgemein  mit  1  bezeichnet  und 
besteht  aus  einem  einstückigen  Element  2,  das  durch 
eine  winklige  Ausgestaltung  zwei  Schenkel  3  und  4  auf- 
weist,  sodass  es  eine  Stufe  bildet.  Die  Endkante  5  des 
Schenkels  4  und  zweckmässig  auch  die  entsprechende 
Endkante  6  des  Schenkels  3  ist  konkav  ausgeschnitten, 
sodass  an  den  vier  Ecken  des  Elements  2  vorragende 
Krallen  7  gebildet  sind,  mittels  welchen  die  Vorrichtung, 
in  einen  Schräghang  gesetzt,  im  Gelände  festgekrallt 
werden  kann.  Zusätzlich  können,  zur  weiteren  Verbes- 
serung  dieser  Wirkung,  die  unteren  Kanten  seitlicher 
Flächen  15  der  Vorrichtung  sowie,  gegebenenfalls,  die 
Endkanten  5  und/oder  6  des  Elements  2  mit  Zacken  1  1 
versehen  sein,  wie  dies  aus  den  Fig.  2  bis  5  ersichtlich 
ist.  Ferner  können  zum  gleichen  Zweck,  wie  dies  die 
Ausführungen  nach  den  Fig  4  und  5  zeigen,  an  den  End- 
kanten  5  und/oder  6  des  Elements  2  mehr  als  zwei  Kral- 
len  7  gebildet  sein. 
[0011]  Die  beiden  Schenkel  3  und  4  sind  vorzugswei- 
se  von  ungleicher  Länge,  sodass  je  nach  dem  Nei- 
gungswinkel  des  Geländes,  in  welches  die  Vorrichtung 
gesetzt  werden  soll,  entweder  der  längere  Schenkel 
oder,  bei  steilerem  Gelände,  der  kürzere  Schenkel  als 
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Trittplatte  dient.  Um  den  sicheren  Halt  der  Vorrichtung 
auch  in  solchem  Gelände,  z.B.  in  hartem  Untergrund, 
zu  gewährleisten,  in  welchem  sich  die  Krallen  7  und, 
falls  vorhanden,  die  Zacken  11  nicht  einkrallen  können, 
sind  gemäss  einer  vorteilhaften  Weiterbildung,  wie  dies 
in  Fig.  2  angedeutet  ist,  Kappen  8  aus  gummielasti- 
schem  Material  vorgesehen,  die  sich  auf  die  Krallen  7 
aufschieben  lassen. 
[0012]  Die  Vorrichtung  lässt  sich  aus  beliebigem  Ma- 
terial  herstellen.  Die  Materialwahl  richtet  sich  zweck- 
mässig  nach  der  primär  vorgesehenen  Verwendung 
und  den  Herstellungskosten  der  Vorrichtung.  Ist  voraus- 
sehbar,  dass  die  Vorrichtung  häufig  gesetzt,  entfernt 
und  an  einen  anderen  Ort  transportiert  werden  muss, 
wird  sich  eine  Herstellung  aus  Leichtmetall  oder  Kunst- 
stoff  anbieten.  Alternativ  kann  natürlich  die  Vorrichtung 
auch  aus  Beton  gegossen  oder  aus  Ton  geformt  und  ge- 
brannt  werden.  Ebensogut  kann  sie  aber  auch  aus  Fa- 
serzement  oder  faserverstärktem  Zement,  z.B.  Eternit®, 
hergestellt  werden  oder  aus  einem  Material,  welches 
nach  vorgegebener  Zeit  verrottet,  sich  also  gleichsam 
selbst  abbaut.  Dabei  kann  vorteilhaft  zur  Verbesserung 
der  Rutschsicherung  die  Oberfläche  des  einen  oder  bei- 
der  Schenkel  3  und  4  strukturiert,  z.B.  gerippt  oder  ge- 
rastert  sein.  Eine  solche  Strukturierung  auch  der  unte- 
ren  Flächen  der  Schenkel  3  und  4  kann  zusätzlich  zu 
den  Krallen  7,  Zacken  11  oder  den  Kappen  8  die  Haftung 
auf  dem  Untergrund  noch  verbessern. 
[0013]  Die  Breite  und  Länge  der  Schenkel  3  und  4  ist 
zweckmässig  so  gewählt,  dass  eine  Person  mühelos 
darauf  stehen  kann.  Grössere  Ausmasse  erleichtern 
zwar  das  Stehen,  und  erlauben  auch  grössere  Objekte 
auf  einer  gesetzten  Hilfsvorrichtung  aufzustellen,  dieser 
Vorteil  hat  aber  ein  grösseres  Gewicht  und  eine  Er- 
schwerung  des  Transports  zur  Folge. 
[0014]  Wie  die  Zeichnung  zeigt,  ist  die  Vorrichtung  1 
mit  einer  Grifföffnung  9  versehen,  welche  ihre  Handha- 
bung  insbesondere  beim  Setzen  und  Entfernen  sowie 
beim  Transport  erleichtert,  und  die  es  zudem  auch  er- 
möglicht,  mittels  eines  hindurchgeführten  Seiles  meh- 
rere  Vorrichtungen  zum  Transport  zusammen  zu  bin- 
den.  Ausserdem  sind  im  Bereich  der  Ecken  der  Vorrich- 
tung  1  weitere  Oeffnungen  10  angebracht,  um  mehrere 
in  Form  einer  Treppe  gesetzte  Vorrichtungen  mittels  Ha- 
ken  oder  Drahtbügeln  1  2  miteinander  verbinden  zu  kön- 
nen,  wie  dies  die  Fig.  3  veranschaulicht.  Diese  Oeffnun- 
gen  1  0  können  auch  dazu  verwendet  werden,  durch  ein- 
getriebene  Keile,  Bolzen,  Haken  oder  Stangen,  die  Ver- 
ankerung  der  Vorrichtung  im  Untergrund  zu  verbessern. 
[0015]  Die  Fig.  4  zeigt  eine  Variante  der  Hilfsvorrich- 
tung  nach  den  Fig.  1  bis  3,  welche  zu  ihrer  Verstärkung 
und  zur  Verbesserung  ihrer  Stabilität  an  ihrer  Unterseite 
Verstärkungsrippen  13  aufweist,  deren  Unterkanten 
wiederum,  wie  gezeigt,  vorteilhaft  mit  Zacken  versehen 
sind,  die  das  Verkrallen  der  Vorrichtung  am  1  Gelände 
unterstützen. 
[0016]  Um  den  Transport  mehrerer  gleich  ausgebilde- 
ter  Vorrichtungen  1  und/oder  eine  platzsparende  Lage- 

rung  solcher  Vorrichtungen  zu  erleichtern  sind  diese 
vorteilhaft  stapelbar  ausgebildet,  indem  das  Element  2 
in  Querrichtung  zu  seiner  Abwinklung  konisch  zuläuft, 
wie  dies  von  stapelbaren  Stühlen  her  bekannt  ist.  Fig. 

5  5  zeigt  beispielsweise  eine  solche  stapelbare  Ausfüh- 
rung,  aus  welcher  auch  ersichtlich  ist,  dass  auch  die 
Vorrichtung  gemäss  Fig.  4  stapelbar  ausgebildet  sein 
kann  wenn  in  ihren  Schenkeln  3,  4  Einkerbungen  1  4  ge- 
bildet  sind,  in  welche  die  Verstärkungsrippen  13  beim 

10  Stapeln  mehrerer  Vorrichtungen  1  eintreten  können. 

Patentansprüche 

15  1  .  Hilfsvorrichtung  zum  Begehen  von  bzw.  zum  Arbei- 
ten  in  geneigtem  Gelände,  welche  als  mobile,  frei 
verlegbare,  einzelne  Stufe  in  Form  eines  einstücki- 
gen,  winklig  abgebogenen  Elements  (2)  ausgebil- 
det  ist,  dessen  einer  Schenkel  (3  oder  4)  eine  Tritt- 

20  platte  bildet,  und  welches  an  mindestens  einem  En- 
de  mit  zum  Haften  oder  Festkrallen  am  Gelände 
dienenden  Mitteln  (7,8,11)  versehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  abgewinkelten  Schenkel 
(3,4)  ungleiche  Länge  aufweisen,  und  jeder  für  sich 

25  als  Trittplatte  ausgebildet  ist,  sodass  die  Vorrich- 
tung  (1),  je  nachdem  in  welcher  Drehlage  sie  ge- 
setzt  ist,  für  Gelände  mit  unterschiedlichen  Neigun- 
gen  zur  Bildung  einer  angenähert  horizontalen  Tritt- 
platte  anwendbar  ist. 

30 
2.  Hilfsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Mittel  zum  Festkrallen  am  Ge- 
lände  durch  von  einer  freien  Schenkelkante  (5)  vor- 
ragende  Krallen  (7)  gebildet  sind. 

35 
3.  Hilfsvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Mittel  zum  Haften  am  Gelände 
durch  auf  die  genannten  Krallen  (7)  aufsteckbare 
Zapfen  (8)  aus  gummielastischem  Material  gebildet 

40  sind. 

4.  Hilfsvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Oberfläche  und/oder  die  untere  Fläche  mindestens 

45  eines  Schenkels  zur  Erhöhung  der  Hafteigenschaf- 
ten  strukturiert  ist. 

5.  Hilfsvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  mit 

so  Oeffnungen  (10)  versehen  ist,  die  ihre  Verankerung 
im  Untergrund  durch  die  Mittel  zum  Haften  oder 
Festkrallen  zusätzlich  durch  Haken,  Keile,  Bolzen, 
Gummizapfen  oder  Stangen  ermöglichen. 

55  6.  Hilfsvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  mit- 
tels  in  Oeffnungen  (10)  der  Schenkel  eingehängte 
Haken  oder  Drahtbügel  (11)  mit  weiteren,  gleich 
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r  oder  in  openings  (10)  of  the  arms,  or  is  connectable  by 
socket  connections. 

enden  7.  Auxiliary  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
äsEle-  5  ing  Claims,  characterised  in  that  the  member  (2)  ta- 
Dnisch  pers  conically  in  the  transverse  direction  towards 
gleich  the  angled  portion,  so  that  the  device  can  be 
st.  stacked  with  other  auxiliary  devices  having  the 

same  construction. 
;kenn-  10 
3rstär-  8.  Auxiliary  device  accordingtoclaim  7,  characterised 
4)  ent-  in  that  on  its  lower  side  it  has  reinforcing  ribs  (13) 
velche  and  in  its  arms  (3,  4)  it  has  corresponding  notches 
eintre-  (1  4)  in  which  these  reinforcing  ribs  (1  3)  enter  during 

15  stacking. 

Revendications 

loping  20  1.  Dispositif  auxiliaire  destine  ä  permettre  de  marcher 
freely  ou  de  travailler  sur  des  terrains  inclines,  qui  est  rea- 
-piece  lise  en  tant  que  gradin  individuel  mobile,  ä  poser 
arm  (3  librement  sous  la  forme  d'un  element  (2)  plie  en  an- 
ded  at  gle,  d'un  seul  tenant,  dont  un  cöte  (3  ou  4)  forme  un 
'ing  to  25  marchepied  et  qui  est  pourvu,  ä  au  moins  une  ex- 
in  that  tremite,  de  moyens  (7,  8,  11)  servant  ä  adherer  ou 
h,  and  ä  s'accrocher  au  terrain,  caracterise  en  ce  que  les 
i  plate  cötes  (3,  4)  coudes  presentent  une  longueur  diffe- 
ational  rente  et  chacun  est  realise  independamment  sous 
differ-  30  |a  forme  d'un  marchepied,  de  sorte  que  suivant  la 
I  tread  position  de  rotation  dans  laquelle  il  est  place,  le  dis- 

positif  (1  )  peut  etre  utilise  pour  des  terrains  de  pen- 
tes  differentes,  afin  de  former  un  marchepied  ap- 

erised  proximativement  horizontal, 
ld  are  35 
i  edge  2.  Dispositif  auxiliaire  selon  la  revendication  1  ,  carac- 

terise  en  ce  que  les  moyens  d'accrochage  au  terrain 
sont  constitues  par  des  crampons  (7)  qui  depassent 

erised  d'un  bord  libre  (5)  des  cötes. 
id  are  40 
:h  can  3.  Dispositif  auxiliaire  selon  la  revendication  2,  carac- 

terise  en  ce  que  les  moyens  d'adherence  au  terrain 
sont  constitues  par  des  sabots  (8)  en  un  materiau 

reced-  presentant  l'elasticite  du  caoutchouc,  ä  emboTter 
urface  45  sur  lesdits  crampons  (7). 
struc- 

4.  Dispositif  auxiliaire  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  surface  et/ou 

reced-  la  face  inferieure  d'au  moins  un  cöte  est  structuree 
d  with  so  pour  accroTtre  les  proprietes  d'adherence. 
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ausgebildeten  Hilfsvorrichtungen  verkettbar  oder 
durch  Steckverbindungen  verbindbar  ist. 

7.  Hilfsvorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ele- 
ment  (2)  in  Querrichtung  zur  Abwinkelung  konisch 
zuläuft,  so  dass  die  Vorrichtung  mit  anderen,  gleich 
ausgebildeten  Hilfsvorrichtungen  stapelbar  ist. 

8.  Hilfsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sie  auf  ihrer  Unterseite  Verstär- 
kungsrippen  (13)  und  in  ihren  Schenkeln  (3,4)  ent- 
sprechende  Einkerbungen  (14)  aufweist,  in  welche 
diese  Verstärkungsrippen  (1  3)  beim  Stapeln  eintre- 
ten. 

Claims 

1.  Auxiliary  device  for  Walking  or  working  on  sloping 
ground,  which  is  constructed  as  a  mobile,  freely 
portable,  Single  step  in  the  form  of  a  one-piece 
member  (2)  bent  at  an  angle,  of  which  one  arm  (3 
or  4)  forms  a  tread  plate,  and  which  is  provided  at 
at  least  one  end  with  means  (7,  8,  11)  serving  to 
adhere  or  cling  to  the  ground,  characterised  in  that 
the  angled  arms  (3,  4)  are  of  unequal  length,  and 
each  is  independently  constructed  as  a  tread  plate 
so  that  the  device  (1  ),  depending  in  which  rotational 
position  it  is  set,  can  be  used  for  ground  with  differ- 
ent  slopes  to  form  an  approximately  horizontal  tread 
plate. 

2.  Auxiliary  device  according  to  claim  1  ,  characterised 
in  that  the  means  for  clinging  to  the  ground  are 
formed  by  claws  (7)  protruding  f  rom  a  free  arm  edge 
(5). 

3.  Auxiliary  device  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  the  means  for  adhering  to  the  ground  are 
formed  by  pins  (8)  of  rubber-like  material  which  can 
be  fitted  over  the  said  claws  (7). 

4.  Auxiliary  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  upper  surface 
and/orthe  lower  surface  of  at  least  one  arm  is  struc- 
tured  to  increase  the  adhesion  properties. 

6.  Auxiliary  device  according  to  any  one  of  the  preced-  55 
ing  Claims,  characterised  in  that  it  can  be  linked  to 
further  auxiliary  devices  having  the  same  construc- 
tion  by  means  of  hooks  or  wireframes  (11)  mounted 

Dispositif  auxiliaire  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il  est  pourvu 
d'ouvertures  (10)  qui  permettent  son  ancrage  dans 
le  sol  par  les  moyens  d'adherence  ou  d'accrochage 
en  Supplement  par  des  crochets,  des  coins,  des 
chevilles,  des  tampons  en  caoutchouc  ou  des  tiges. 

5.  Auxiliary  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  it  is  provided  with  so 
openings  (10)  which  allow  it  to  be  anchored  in  the 
subsoil  by  the  means  for  adhering  or  clinging  in  ad-  5. 
dition  by  hooks,  wedges,  bolts,  rubber  pins  or  rods. 

4 
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6.  Dispositif  auxiliaire  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il  peut  etre  en- 
chaTne  ä  d'autres  dispositifs  auxiliaires  de  confor- 
mation  identique  au  moyen  de  crochets  ou  d'etriers 
en  fil  metallique  (11),  accroches  dans  des  ouvertu-  s 
res  (10)  des  cötes,  ou  en  ce  qu'il  peut  etre  relies  ä 
ces  dispositifs  auxiliaires  par  des  raccords  emboT- 
tables. 

7.  Dispositif  auxiliaire  selon  l'une  des  revendications  10 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element  (2)  se 
termine  coniquement,  dans  la  direction  transversa- 
le  au  coude,  de  sorte  que  le  dispositif  peut  etre  em- 
pile  avec  d'autres  dispositifs  auxiliaires  de  confor- 
mation  identique.  15 

8.  Dispositif  auxiliaire  selon  la  revendication  7,  carac- 
terise  en  ce  qu'il  presente,  sur  sa  face  inferieure, 
des  nervures  de  renfort  (13)  et  dans  ses  cötes  (3, 
4),  des  encoches  (14)  correspondantes  dans  les-  20 
quelles  ces  nervures  de  renfort  (13)  penetrent  lors 
de  l'empilage. 
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